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6. Änderung der Satzung über die Festset-
zung der Hebesätze für die Realsteuern 
(Hebesatzsatzung) vom 14.02.2023

Der Rat der Stadt Duisburg hat in seiner Sitzung 
am 09.02.2023 die nachfolgende Änderungssat-
zung beschlossen.

Die Satzung beruht auf

-   § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. 
S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490),

-   § 1 des Gesetzes über die Zuständigkeit für die 
Festsetzung und Erhebung der Realsteuern vom 
16.12.1981 (GV. NRW. S. 732), zuletzt geändert 
durch Artikel 8 des Gesetzes vom 18. Dezember 
2018 (GV. NRW. S. 738),

-   § 16 des Gewerbesteuergesetzes in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 15.10.2002 (BGBl. I 
S. 4167), zuletzt geändert durch Artikel 10 des 
Gesetzes vom 16.12.2022 (BGBl. I S. 2294),

-   § 25 des Grundsteuergesetzes in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 07.08.1973 (BGBl. I  
S. 965), zuletzt geändert durch Artikel 21 des 
Gesetzes vom 16.12.2022 (BGBl. I S. 2294).

Artikel 1

Die Satzung über die Festsetzung der Hebesätze 
für die Realsteuern (Hebesatzsatzung) vom 
11.07.2001 (zuletzt geändert durch Satzung vom 
25.11.2014), öffentlich bekannt gemacht im Amts- 
blatt für die Stadt Duisburg Nr. 24 vom 10. August 
2001, Seite 281 wird wie folgt geändert:

§ 1 Ziffer 1. b) wird um folgende Regelung er- 
gänzt:

für die Grundstücke (Grundsteuer B) ab dem 
Kalenderjahr 2023          845 v.H.

§ 1 Ziffer 2. wird um folgende Regelung ergänzt:

Gewerbesteuer ab dem 01.01.2023       515 v.H.
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Artikel 2

Diese Änderungssatzung tritt rückwirkend zum 
01. Januar 2023 in Kraft.

Vorstehende 6. Änderungssatzung zur Satzung 
über die Festsetzung der Hebesätze für die Real-
steuern (Hebesatzsatzung) wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht. 

Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustande-
kommen dieser Änderungssatzung kann gemäß  
§ 7 Abs. 6 Satz 1 GO NRW nach Ablauf von sechs 
Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht mehr 
geltend gemacht werden, es sei denn,

a)   eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt  
oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
wurde nicht durchgeführt,

b)   diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öf-
fentlich bekannt gemacht worden,

c)   der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss 
vorher beanstandet oder

d)   der Form- oder Verfahrensmangel ist gegen-
über der Stadt Duisburg vorher gerügt und 
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die 
Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

Duisburg, den 14. Februar 2023

Link
Oberbürgermeister  

Auskunft erteilt:
Frau Mareczek
Tel.-Nr.: 0203 283-2263
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Auf Veranlassung des Gläubigers soll das 
Sparkassenbuch Nr. 3203281179 der Spar-
kasse Duisburg für kraftlos erklärt werden. 
Der Inhaber des Sparkassenbuches wird 
hiermit aufgefordert, binnen drei Monaten 
seine Rechte unter Vorlegung des Sparkas-
senbuches anzumelden, da andernfalls das 
Sparkassenbuch für kraftlos erklärt wird.

Duisburg, den 6. Februar 2023

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Auf Veranlassung des Gläubigers soll das 
Sparkassenbuch Nr. 3202716233 der Spar-
kasse Duisburg für kraftlos erklärt werden. 
Der Inhaber des Sparkassenbuches wird 
hiermit aufgefordert, binnen drei Monaten 
seine Rechte unter Vorlegung des Sparkas-
senbuches anzumelden, da andernfalls das 
Sparkassenbuch für kraftlos erklärt wird.

Duisburg, den 6. Februar 2023

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Auf Veranlassung des Gläubigers soll das 
Sparkassenbuch Nr. 4201194729 der Spar-
kasse Duisburg für kraftlos erklärt werden. 
Der Inhaber des Sparkassenbuches wird 
hiermit aufgefordert, binnen drei Monaten 
seine Rechte unter Vorlegung des Sparkas-
senbuches anzumelden, da andernfalls das 
Sparkassenbuch für kraftlos erklärt wird.

Duisburg, den 6. Februar 2023

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Die Sparkassenbücher Nr. 3227015413 (alt 
127015410), 3202311365, 3201599143 
der Sparkasse Duisburg wurden heute für 
kraftlos erklärt.

Duisburg, den 8. Februar 2023

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Die Sparkassenbücher Nr. 
3211124999/3211125350, 
3211171214/3211182427, 
3211182443/3211182450,  
3211062033 der Sparkasse Duisburg 
wurden heute für kraftlos erklärt.

Duisburg, den 8. Februar 2023

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand 

Auf Veranlassung des Gläubigers soll das 
Sparkassenbuch Nr. 3202907477 der Spar-
kasse Duisburg für kraftlos erklärt werden. 
Der Inhaber des Sparkassenbuches wird 
hiermit aufgefordert, binnen drei Monaten 
seine Rechte unter Vorlegung des Sparkas-
senbuches anzumelden, da andernfalls das 
Sparkassenbuch für kraftlos erklärt wird.

Duisburg, den 13. Februar 2023

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand 

Auf Veranlassung des Gläubigers soll das 
Sparkassenbuch Nr. 3202076943 der Spar-
kasse Duisburg für kraftlos erklärt werden. 
Der Inhaber des Sparkassenbuches wird 
hiermit aufgefordert, binnen drei Monaten 
seine Rechte unter Vorlegung des Sparkas-
senbuches anzumelden, da andernfalls das 
Sparkassenbuch für kraftlos erklärt wird.

Duisburg, den 6. Februar 2023

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Bekanntmachungen der Sparkasse 
Duisburg

Auf Veranlassung des Gläubigers soll das 
Sparkassenbuch Nr. 3200205338 der Spar-
kasse Duisburg für kraftlos erklärt werden. 
Der Inhaber des Sparkassenbuches wird 
hiermit aufgefordert, binnen drei Monaten 
seine Rechte unter Vorlegung des Sparkas-
senbuches anzumelden, da andernfalls das 
Sparkassenbuch für kraftlos erklärt wird.

Duisburg, den 3. Februar 2023

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Auf Veranlassung des Gläubigers soll  
das Sparkassenbuch Nr. 3200136541  
(alt 100136548) der Sparkasse Duisburg  
für kraftlos erklärt werden. Der Inhaber  
des Sparkassenbuches wird hiermit auf- 
gefordert, binnen drei Monaten seine 
Rechte unter Vorlegung des Sparkassen-
buches anzumelden, da andernfalls das 
Sparkassenbuch für kraftlos erklärt wird.

Duisburg, den 3. Februar 2023

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Auf Veranlassung des Gläubigers soll  
das Sparkassenbuch Nr. 3200233348  
(alt 100233345) der Sparkasse Duisburg  
für kraftlos erklärt werden. Der Inhaber  
des Sparkassenbuches wird hiermit auf- 
gefordert, binnen drei Monaten seine 
Rechte unter Vorlegung des Sparkassen-
buches anzumelden, da andernfalls das 
Sparkassenbuch für kraftlos erklärt wird.

Duisburg, den 8. Februar 2023

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand
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Kartierungen des Geologischen Dienstes NRW 
 
 
 
Der Geologische Dienst Nordrhein-Westfalen in Krefeld – ein Landesbetrieb im Geschäftsbereich 
des Ministeriums für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie NRW – wird im Sinne des 
Geologiedatengesetzes vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1387) Arbeiten für die geowissenschaftliche 
Landesaufnahme durchführen. 
 
 

Zeitraum Februar – Dezember 2023 

Kreis kreisfreie Stadt 

Stadt / Gemeinde Duisburg 

 
 
Die mit den Untersuchungen Beauftragten sind im Rahmen des § 6 des Geologiedatengesetzes befugt, 
zum Zweck der staatlichen geologischen Landesaufnahme für das Land Nordrhein-Westfalen 
Grundstücke zu betreten und die erforderlichen geologischen Untersuchungen durchzuführen. 
Ebenso steht den Beauftragten der Zutritt zu allen Standorten geologischer Untersuchungen, 
insbesondere zu Anlagen und Einrichtungen für Bohrungen sowie zu Steinbrüchen, Kiesgruben und 
sonstigen der Nutzung des geologischen Untergrundes dienenden Betrieben offen. Die Beauftragten 
des GD NRW legitimieren sich durch Dienstausweise. 
 
Diese geologische Bestandsaufnahme des Untergrundes ist Teil landesweiter Untersuchungen. Die 
gewonnenen Daten werden ausgewertet und in die Fachinformationssysteme Geologische Karte, 
Hydrogeologische Karte und Rohstoffgeologische Karte eingearbeitet. Sie stehen als Grundlagen-
information für zukünftige Planungen zur Verfügung und geben Auskunft über den Aufbau, die 
Zusammensetzung, die Eigenschaften und das Verhalten des Untergrundes. 
 
Im Rahmen der Kartierarbeiten sind kleine Handbohrungen notwendig. In Ausnahmefällen müssen 
Kleinbohrungen (Rammkernsondierungen) bis zu 30 m Tiefe durchgeführt werden. Wenn 
Privatgrundstücke für diese Kleinbohrungen in Anspruch genommen werden sollen, werden die 
Eigentümer rechtzeitig informiert. Dabei wird auf privatwirtschaftliche Belange und die derzeitige 
Nutzung der Grundstücke Rücksicht genommen. Etwaige durch die Inanspruchnahme entstehende 
Schäden werden nach den allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen ersetzt. 
 
Es wird gebeten, die Beauftragten des Geologischen Dienstes NRW bei der Erledigung ihrer Arbeiten 
im Dienste der Allgemeinheit zu unterstützen. 
 
Auskunft erteilen: 
Frau Dr. Bettina Dölling 
Tel.-Nr.: 02151 897-456 
Herr Andreas Lenz 
Tel.-Nr.: 02151 897-456 
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